
Slrailcnoushaubcirrrgssat/ung

Satzung der Gemeinde Goldisthal
Erhetrung einmaliger Beiträge für öffenttiche Verkehrsanlagen

(Straßenausbaubeiträge)
vom 15. Dezember 1998

Aufgrund ron $ 19 Abs, 1 Sarz t der Thüringer Kotumunalordnung (ThürKO) vom 16. Augusr t993
(GVBI. S. 501 ) in der Fassung des 1. Anderungsgesetzes r,om 08. Juni 1995 (G\,81. S. 200) urd der
$$ 2 und 7 des Thüringer Kommunalabgabengesetzes (ThürKAG) I,om 07. August l99l ((iVBl. S.
285, 3 29 ) h der Fassrurg des 2. Anderungsgesetzes l.otr I 0. Novcmber 1995 (GV Bl. S. l4l i crlaßr
die Cemeinde Goldisthal fblgende Satzu'g:

S I

Erheburrg des Beitrages

(l ) Zur antejligen Deckung des Aufuandes flir dje Herstellung, Anschafftng, Erweiterung,
Verbesserung und Emeuerung von öffentlichen Straßen, Wegen und plätzen (Erschlie-
ßungsar agen) und als Gegenleistung flir die dadurch den Eigentümern. Erbbauberechrig-
ten uod Inhabern eines dinglichen Nutzungsrechts im Sinne des Artjkels 233 d 4 des Ein-
ftihrungsgesetzes zr)m Bürgerlichen Gesetzbuch der,lan den erschlossenen Cmndsrücke/n
erwachsenden besonderen Vorteile erhebt die Cerrreinde Goldisthal Beiträse nach MalJ-
gabe dieset Satzung, soweit nicht Erschließungsheitrige nlch dem Baugeietzbuch zu
erheben shrd.

(l) Zu den Erschließungsanlagen i.S. des Abs. I gehören auch die aus tatsäci ichen oder
rechtlichen Gründen mit Kraftfahrzeugen nicht befahrbaren Wohnwege, selbstäldjgen
Griindnlagen und Kinderspielplätze, sofern diese Anlagen in der Baulast der Cenreinde
steheD.
Für Winschaftswege und Anlagen, die dem Schurz von Baugebieten gegen sch?idliche
Umweltejnwirkungen i.S. des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (BJmSchG) dienen
(InnissiorLsschutzanlagen). können Beiträge nur aufgrund einer besonderen Satzung
erhobtn \ erden.

$2

Umfang des beitragsfihigen Arrfuandes

( I ) BejlragstäNg ist insbesondere der .Aufr,'ond ,iit

l. den Erwerb und die Freilegung der für die }lerstellung, Arschaffung, Erwefterur)g.
Verbesserung und Emeuerung der Erschheßungsanlagen benötigten Grundfl ächen
( eirschließlich der Nebenkosten),

2. den Wert der von der Gemeinde aus ihrem \iermögen bereitgestellten Flächen zum
Zeitpunkt der Bereitstellung (zzgl. der Nebenkosten).

3, die llerstellung, AnschaffiLng, Erweiterung, Verbesserung und EmeuerlLng der Falr-
oann,

die
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,1. rlie Herstellung. Amschaffung, Errveitemng. Verbesserung und Emeuerrurg rorr
a) RinneD und Bordsteinen
b) Radwegen
c.) Gehwegen
d) Beleuclrtungseinrichtungen
e) Entwässe.ürgseirlf ichrun!(en
1) BöschungeD. Schutz- und StüIztnauern
g) Parltlächen
h) unselbständigen Grünaniagen.

(2) Die Fahrbahnen der Ortsdurchfalrrten von Buncles-, Landes- und Kreisstraßen sind nur
insoweit beitragsfühig, als sie breiter sind als die lLrrschließenden tieien Streckeo.

(3) Nicht beitragsfühig sind die Kosren

1. 1ür die laufende Uflterhaltüng ünd Instandserzung der in $ I genannten Erschließungs-
ar agen.

2. flir Hoch- und Tietitraßen sowie für Straßen. die fit den Schnellverkehr mit
Kraftfahrzeugen bestimnl sind (Schnellverkehrsstraßen), ferner Brücken, Turmels
Unterffihrungen mit den dazugehörigen RaJnpen.

$3

Errnittlung des beitragsühigen Aufi"and€s

Der beitragslähige Auivand wild nach den tatsächlichen Aufwendrurgen ermittelt.

$4

,A.dteil der Gemeidde und der Beitrrgspflichtigen am Aüfivand

(l ) Die GeDrejnde 1räg1den Teil des Aufu-andes. der

a) aufdie lnanspruchnahme der Erschließungsanlagen durch die Allgemeinheit entl':illt.

b) bei der Veneihrng des AuRvandes nach g 5 aufihre eigenen Crtldstücke entlällt.

Der übrige Teil des Aufuandes ist von den Beitragspt'lichtigen zu tragen.

(2) Ubersclüeiten ErschließungsonJagen die nach Abs. 3 anrechenbatcn Breiten, so trägr die
Gemeinde den durch die Uberschreitlrng veflusachten Mehraufuand sllein.
Bei den Bundes-. Landes- und Kreisstrajlen beziehen sich die anrechenbaren Breiten der Fahr-
balten aufdie Breite. die über tlie beitragsfieie Fahrbalnbreite nach g 2 Abs. ? hinausSeht.

ii) Der Anteil der Beitragspflichtigen am Auflvand Dach Absalz 1 Satz 2 und die anrechenbaren
Breiten der Erschließungsanlagen werden {ie folgl festgesetzt:

L bei Straßen, die überwiegend der Ersct ießung der angrenzenden oder
durch private Zuwegung mit ihnen verbundenen Grundstücke dienell
(AnliegerstrdJJen):
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anrcchenbrre Breite
Teileinrichtung r (*) l l ( ' ) Arteil

der BeitrassDflichtig€tr
iahrbaht 8,50 m 5 .50  m 65%
ladweg einschl. Sjcherheitsstreifenie  1 .75  m ie  1 .75  m 65 yo
)arkstre itin ie 5.00 m ie 5.00 m 75 yo

lehues ie 2.50 m ie 2.50 m '75 yo

Beleuchtung
und Obertlächenentwässeruns

65 y"

.rnselbständige Grünanlagen bzrv.
Straßenbecleitsrürr

je 2,00 m je :.00 m 55%

2. bei Straßen, die der Erschließung ron Grundstücken und gleichzeitig dem Verlehr
iüerhÄIl von Baugebieten oder innerhall von im Zusammenlang bebauten Orts-
teilen dienen. soweit sie nicht HauDlverkehrsstraßetr nach Zill 3 sind
( H o upte ß c h I ielJ un gsslrdneü :

-1. bei Staßen. die überwiegend dem durcirgehenden innerörtlichen Verkehr
oder dem überörtlichen Durchgangsverkelt dienen, insbesondere Bundes-,
Landes- und Kreisstaßen ( Houpt erhehrssbafieh) :

(*) = l)ic in dcn lillLm 1 bis 3 Lnler .,I" genrnnlen ||nrerhorb.rrcn Brcitcn gcltcn in Kem-, {;cwerbe- und
Industrigchieten. in dcn sonsligen Baugebieten gelr!'n dic untcr..I1" gcnannlen anrechcnbaren Breiren.

Fehlen bei einer Straße ein oder beide Parkstreitln. erhöht sich die anrechenbare Breite
der Fahrbahn um die anrechenbare Breite des oder der lbhlenden Parkstreifen, höchstens
jedoch umje ?.50 m. falls und sowejt aufder Strrße eine ParkmögLichkeit geboten wird.

anrechetrbare Breite
T€ileinrichtung I ( - ) I I  ( * ) Anteil

der Beitrassoflichtisen
Fahrbatn 8.50 m 6.50 m 45%
Radweg einsclrl. Sicherheitsstreifen e  1 .75  m ie 1.75 m 15%
Parkstreilbrl e 5.00 m ie 5.00 m 65%
Gehwes e 2.5u m i e  l . i0  m 65%
Beleuchtung

und Oberfl ächenentwässerung
45  "o

unselbstärdige Grünarlagen bzw.
Straßerbecleitcrün

jc 1.00 nr jc 2,00 m 55  9 ;

anrechenbare Breite
Teileinrichtung r (-) II ( " ) Antcil

der BeitrassDflichtieer
Fahrbain 8 .50  m 8.50 m 25 yo

Radwes einschl- Sicherheitsstreifen ie  1 .75  m ie  1 .75  m 25 yo

Parkstreifbn ie 5.00 m ie 5.00 m
Cehwes e l,5t) Dr ie 2.50 m 55  qb

Beleuchlu:rg
und Oberfl ächenentwässenlng

- l 5  o o

uselbständige Grünanlagen bzlv.
Straßenbeeleil'lrül1

je 2,00 nr je f,00 tn 55 9',0
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(4) Bei den in Abs. -3 genannten Baugebieten handelt es sich un beplante wie unbeplamte Gebiete;
die in Abs. 3 Ziffer t bis -i angegebenen BreileD siDd Durchschnittsbreiren.

(5) Für Fußgiü€ergeschäftsstraßen. verkehrsbemhigte Bereiche und sonsrige Fußgärgerstraßen
werden die anrechenbaren Breiten und Anteile der Beitragspflichtigen am Auflvaod im Eiizel-
1äll durch eine gesonderte Satzung festgesetzt.

(6) ln Sinne des Absalzes 5 gehen als

1. FuJlg:ingergesch:ift sstraßen:

Straßen nach Abs. 3 Zifti 1 und 2, in denen die Frontlänge der Grundstücke mir LLrden-
geschäften oder Gaststätten im Erdgeschoß iiberwiegt und die zugleich in ihrer gesamten
Breire dem Fußgärgerverkehr dienen. auch tveon eine zeitlich begrenzte Nutzung flir den
-{nliefenerkehr möglich ist;

2. verkehrsberuhiste Bereichet

Als Nlischfläche gestaltete Anliegerstrallerl. die in ihrer ganzen Breite vo FrLßgängern
benutzt t\erden dürfen, jedoch auch mit Kraftfahrzeugen benutzt rverden können;

3. sonstige F ußg:ingerstraßen

Anliegerstraßen, die in ihrer gesamten Brejte von Fußgärgem benutzt werden dürfeq
auch wenn eiie Nutzung liir den Ailiegerverkehr mit Kraftfahrzeugen möglich ist.

(7) Grena eine Str.rße ganz oder in einzelnen Abschnitten mit einer Seite an ein Kenr-.
Cewerbe- oder lnduslriegebiet ulld mjl der arderen Seite an ein sonstiges Baugebict
und ergeben sicir dabei nach Absarz I mterschiedliche anrechenbare Breiten. so eilr
fur die gesamte Straße die größte Breile.

(8) Bietet die N1öglichkeit der Inansprucbnalune rolr Erschließungsallagen sowohl bebauten oder
bebaubaren. gewerblich genutzten oder nutzbaren Crundstücken (2.8. landwinschaftliche
Nutzung) beiondere Vorteile, \r'ird der Vorteil für die zuleta genannten Grundstücke nur halb
so hoch wie der Vorteil fir die übrigen Grundstücke bemessen.
DemgemäI3 wird der umlagel?ihige Aufuand inl Verhältnis der einfachen Frontlänge der rur
in anderer Weise nutzbaren Grundstücke und der doppehen Frontlzlnge der bebaulen, bebau-
baren uld vergJeichbar nutzbaren Grundstücke aufgeteilt.

(9) I;ür ErscNiellungsorrlagen. die ir den Absälzen -] utd 5 niclrt erfaßt oder bci denen die llstge-
setzen anrechenbarcn Breiten oder .dlteile der Beitragsptlchtigen otlbnsichriich nicht ztLtretien.
werden durch eine gesonderte Satzulq irr1 Eüuelfaltdie anrechenbaten Breiren LLnd Anteile der
Beitragsptlichtigen festgesetzt.

s5

Verteilüng des umlagcfihigen Aufivandes

(1) Der nach den \\c I bis.l ermittelte Aufivard wird nach Maßgabe ihrer Flächen aufdie Grund-
stücke verteih. denerl die lnanspruchnäimemöglichkeit der Erschließungsanlage besondere Vor,
teile vermittelt (erschlossene Crundsliicke).
Dabei wird die unterschiedliche r.r-utzung der erschlossenen Crundsriicke nach -{rt und Nraß
beriicksichtigt.
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(2) Als Grundstücksfläche i.S. des Abs. I gilt bei Grundstücken innerhalb des Geltungsbereiches
eines Bebauungsplanes die Fläche, die baulich. gewerblich oder in vergleichbarer \Veise genulzt
wetoen Kalrn.

(3) Als Grundstückslläche i,S. des Abs. 1 gilt bei Grundstücken außerhalb des Gelttmgsbereiches
ehes Bebauungsplanes und bei Grundstücken, iiir die ein Bebauungsplan eine bauliche. gewerb-
liche oder eine vergleichbare Nutzru{ nicht festsetzt,

a) sor.ieil sie an die Erschließungsanlage angrenzen:
die Fläche zwischen der gemeinsanen CrcDze der Crundstücke mit der ErscNieJJungs-
anlage und eingr im Abstand von 30 rn dazu YerlaufeDden Linie.
(;rundstüslisteile, die lediglich die vregernäßige Verbindung zur ErschlielJungsanlage
Iterstellen, bleiben bei der Bestinlnr.urg der Grundstückstiefe unberücksichtigt;

b) soweit sie nicht a.ngrenzen:
die FIäche zwischen der Grundstücksgrenze, die de.
F)rscl ießungsanlage 4Lgewandt ist und einer im Abstand von 30 m dazu verlaufenden
t,inie.

Uberschreitet die beiüagsrechllich relevante tatsächlche Nut4urg die Abst,lide nach Satz l.
Buchstabe a) oder Buchstabe b), so füllt die Linie zusammen mit der hinte.en Grenze der tat-
sächlichcn Nutzuilg.

(4) Zur Ueriicksichligung des unterschiedlichen Nlaßes der Nutzulg wird die Fläche
(Abs. I und l) rervielfacht nit

a) J.0 t'ei ei:rer Bebaubarkeit mit I VollgeschoJ].
b) I,.l beieiner Bebaubarkeit mir 2 \'ollgeschossen,
c) 1.5 beieiner Bebaubarkeit nrit I Vrrllgeschossen,
d) 1,6 beieiner Bebaubarkeit üii + und 5 Vollgeschossen,
e) 1.7 bei einer Bebaubarkeit mit 6 und nrhr VoLlgeschossen,
f) 0,5 bei Grundstücken, die in einer der baulichen odet gewerblichen Nulzung

vetgleichbaren Weise genutzt werden könnet
(2.8. Kirchengtundstücke, Friedhö1i. Sportar agen, Campingplä1ze.
Freibäder oder Dauerkleinqärten).

O 
g) 0.5 bei Grurdstücken, die weder baulich noch gewerblich genuta werden könneD.

(5) Für Gnrndstücke innerhalb des Celtungsbereie'hes eines Bebauungsplanes ergibt sich die Zall
der \rollgeschosse wie folgt:

a) ist die Zall der Vollgeschosse festgesetz:
aus der höchstzulässigen Zahl der Vol)geschosse:

b) sind nur Baumassenzahlen tästgeseta:
gilt als Zahl der Vollgeschosse die Baumassenzahl geteilt durch 3.5
( wobei Bruchzalrlen bis einschl. 0.-l arrfdie vorausgehende volle Zahl abgerunclet

und solche über 0,{ aufdie ruichstfolgende volle Zahl aufgerrurdet werden):

c) ist nur die zulzissige Gebäudehöhe lestgeseml
gilt als Zahl der Vollgeschosse die höchsrzulässige Höhe geteilt durch 2,50
(wobei Bruchzahlen bis einschl. 0,4 aufdie vorausgehende volle Zali abgenutdet

und solche über 0,.1 aufdie nächstfolgende volle Zahl auigerundet werden)
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(6) Für Grundstücke außerhalb des Geltungsbereiches eines BebauungsplaDes oder für Grundsliicke,
für die ein Bebauungsplan die Zahl der Vollgeschosse, die Baumassenzahl oder die Gebäude-
höhe nicht festsetzt, ergibt sich die Zahl der vollgeschossei

a) bei bebauten Crundstücken
aus der Höchstzahl der tatsächlich vorhandenen Vollgeschossel
ist die Zalrl der Vollgeschosse wegen der Besonderheit des Bauwerkes nichl feststellbar,
gilt als Zahl de( Vollgeschosse die Höhe des Baurverkes geteilt durch 2.-s0
lwobei Bmchznl{en bis einschl. 0.4 aufdie vorausgehende rolle Zahl abgerundet

und solche über 0,.1 aufdie nächstfolgende volle Zohl aulilerundet werden);

b) bei unbebauten Grundstücken
aus der Zat der aufden Grundstücken der näheren Umgebung übcrwiegend
vorhandenen Vollgeschosse;

c) bei C'rundstücket. aufdenen keine Bebauung zulässig ist,
die aber gewerblich genutzt \\'erden können. q,ird ein Vollgeschoß zugmnde geleg;

tl.i bei Grundstücken. aufdenen nur Garagen oder Stellplätze zulässig o<ler vorhanden sbd.
wird ein Voilgeschoß zulrunde gelegl.

(7) Vollgeschosse sind Geschosse i.S. des $ 2 Abs. 5 ThürBO.
Abweichend hienon zählen bei Grundstücken arrßerhalb des Celtungsbereiches eines Be-
bauungsplanes als Vollgeschosse alle Geschosse, deren Deckenoberkante im Mittel mehr als
I,40 m über die Geländeoberfläche hinaus ragt und die über mindestens 2wei Drittel ihrer
Crundfläche eine lichte Höhe von mindestens 2.-10 m haben.
Satz 2 gilt auch für Gnddsrücke in Cebieten. h denen der Bebauungsplal keine Festsetzungen
nach \ 5 Abs. 5 Buchstabe a) bis c) er)thält.

(8) Zur Berücksichtigung der unterschiedlichen ,{rt der Nutzung werden die in Abs. ,t festgesetzlen
Faktoren um 0.3 erhöhr

a) bei Grundstücke in durch Bebauungsplan festgesetzten Kern-. Gewerbe- und lndustrie-
gebieten sowie Sondergebieten mit der Nutzungsart
.-Einkaußzentren |.urd großflächige Handelsgebiete, Messe, Aussrellung und Kongresse-;

b) bei Grundstücken in Cebieten, in deden ohne l-estsetzlrng durch Bebdururgsplar
eine Nüzurg wie io den rnter Buchst0be a) genamten Gebielgn \rrrhanden oder
zutissig islr

c) bei GrundstückeD außerhalb der unter den Buchstaben a) u1d b) bezeichneten Gebiete,
die gewerblich, industriell oder in ähnlicher Weise genutzt we.del (so z.B. Grundstiicke
mit Büro-. Verwaltungs-. Post-, Bahn-. Krankenhaus- und Schulgebäuden), wenn diese
Nutzung nach Maßgabe der Geschoßflächen überwiegt.
Liegt eine derartige Nntzung olu1e Bebauung oder zusätzlich zur Bebauung vor,
gilt die tatsächlich so gen[tzte Fläche als Ceschoßfläcl1e.

(9) Cründstücke an zrvei oder mehreren nach dieser Satzung getreml abzurechnenden Ersclrlie-
ßungsanlagen werden fürjede Anlage mit der NlalSgabe herangezogen. daß bei der Berechnung
des Beitrags nach delr vorsteheoden Absätzen tlie sich ergebenden Berechnungsdaten jeweils uln
ein Drittel gekürzt zugrunde gelegt werden.

( l0) Die Ermäßigung für melüfach erschlossene Grundstücke (Abs. 9) gilt nicht liir die in Abs. 8
Buchst. a) bis c) bezeichneten Grundstücke.
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s6
Abschnittsbildung, ErschließuDgseinheit u d Abrechnungsgebiet

( i ) Für selbständig benutzbare Abschnitte einer Erschließungsaniage kann der Aufuand getrennt
ermift elt und abgerecbnet werden (Abschnittsbildung).
Erst.eckt sich eine straßenbauliche lvlaßnahure aufmelrere StrallenabsclDitte. für die sich nach
$ + Abs. 2 unterschiedliche änrgchenbare Breiren oder unterschiedliche Anteile der Beitrags-
pflichtigen ergeben, so sind die Straßenabschnitte gesoldert abzurechnen.

(f) Für nrhrere ErschließLrngsanlagen. die fir die Ersct ießung der Grundstücke eine Einheit
bilden, kann der,{ufuand brsgesamr enrjttelt werden (ErscNießungseirireit).

(3) Die lon einer Erscbließungsanlage, einem Abschnitt oder einer Erscl ießungseinheit er-
schlossenen Cnüldstücke bilden das Abrechnünqssebiet.

s7
Kostenspaltung

Der Beitrrg kalln für

1. die Fahbabn
2. die Radwege
3. die Gehwege
4. die Parkflächen
5. die BeleuchluDg
6. die Oberflächenentwässerung
7. die unselbst:indigen Grünanlagen

gesondert und in beliebiger Reihenfolge erhoben werden.

$8
Vorauszahlungen und Ablösung

( l) Sobald rnit der Durchfühnurg der MaßnatrDe begonnen worden ist, kann die CemeiDde
Vorauszahlungen bis zu einer Hijhe von 809o der voraussichtlichen Beitragsschuld erheben.

(2) Der Straßenausbaübeitrag kann !'or Entstehung der Beitragspflicht durch \jertrag abgelöst

Der Ablösungsvertrag richtet sich Dach der ! o raussichtlichen l'löhe des - nach N{aßgabe dieser
Satzung - zu ernritlelnden Sraßenausbaubeitages.

se
Beitragspflicbtige

Beitragspflichtig ist, wer im Zeitprurkt des Entstehens der Beitragsschuld Eigentirmer des
GrLrndstücks. Erbbauberechtigter oder Inhaber eines dürglichen Nutz[ngsrechts im Sinne
des Artilels 213 S .l des Einührungsgeserzes zullr Bürgeriicherr Gesetzbuche is1.
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Irlehrere Beirragspflichtige sind Cesantschuldner: bei Wohnungs- u. Teileigentun süd die
eiruelnen Wohnungs- rDrd Teileigentilmer nur entsprechend ihrem N'lileige umsanteil beitrags-
p{lich1ig.

$10

FäUigkeit

Die Beitragsschuld ent$ehr, lve l die BaumaßlrallDe tatsächljch beeDdet ist.
lm Falle der Kostenspahung ($ 7) entsteht die Beitragsschuld mit der tatsäcNiahen Beendigung
der Teilmaßnahme, bei der Bildung von Erschließungseinheiten ($ 6 Abs. 2) mit der Beendjgung
der Maßnalmen an den, die Erschließungseinheit bildenden, Straßen.

Der Beitrag wird einen Monat nach Bekanntgabe des Beitragsbescheides füllig.

l l )

(2)

s l l
Ink!'r ftt rel en

Diese Satzung titt am Tage nach ilter Bekamtmachüg in Küft.
Sie findet Alwendrmg auch aufBaumaßnalmen, durch die Erschließungsa:rlagen nach lnkrafttreten
des Kommunalabgabengesetzes. aber vor lrtrrafttreten diescr Satzung, hergestellt, angeschafft.
erweitert. verbesset oder emeuert worden sind.

Goldislhal, den 15. Dezember 1998

GEMEINDE GOLDISTHAL

O/;:z-
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